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Anhang E – Vereinbarung über den Taxpunktwert 
(TPW) 
zum Tarifvertrag TarReha betreffend Erbringung ambulanter 
Rehabilitation nach UV/MV/IV – gültig ab 01.01.2025 
 

Anmerkung: Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter. Referenzen auf Artikel und Absätze beziehen sich 
auf den vorliegenden Anhang, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt. Bei Unklarheiten in der Interpretation ist die 
deutsche Version massgebend. 

 

1 Grundsätzliches 

1 Der unter Art. 2 vereinbarte TPW wird mit den Taxpunkten gemäss Anhang B multipliziert. 

2 Taxpunktwert 

1 Der Taxpunktwert (TPW) für UV/MV/IV beträgt schweizweit CHF 1.00. 
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